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15. Gemeinderatssitzung 

 
V e r h a n d l u n g s s c h r i f t 

 
aufgenommen am 15.03.2012 um 18.30 Uhr im Sitzungszimmer des Gemeindeamtes Rosenau/Hengstpaß 
über die öffentliche Gemeinderatssitzung. 
 
Anwesende: 
Bürgermeister Peter Auerbach  
 
die Gemeinderatsmitglieder: 
Vizebgm. DI Marietta Metzker  
Gottlieb Gösweiner  
Wolfgang Eibl 
Wolfgang Benedetter  
Ing. Anton Santner 
Ing. Harald Humpl 
Ing. Jürgen Steinbichler 
Leopoldine Sanglhuber 
 
entschuldigt: 
Maria Benedetter 
Daniela Auerbach 
Annigret Pachner 
Manuela Antensteiner 
 
erschienene Ersatzmitglieder: 
Elfriede Steinhäusler 
Werner Edlinger 
Daniel Huemer 
Josef Nachbagauer 
 
Schriftführer: Adolf Sölkner  
 
Zuhörer: Franz Hufnagl, Ferdinand Pölzl 
 
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und eröffnet die von ihm einberufene Gemeinderatssitzung. Er 
stellt fest, dass laut vorliegendem Zustellnachweis alle Gemeinderatsmitglieder rechtzeitig und unter 
Bekanntgabe der Tagesordnung nachweislich geladen wurden. Die Gemeinderatssitzung wurde mit 
Tagesordnung am 2. März 2012 an der Gemeindeamtstafel kundgemacht. 
Der erschienene Gemeinderat zählt 13 Mitglieder und die Beschlussfähigkeit ist gegeben.  
Weiters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom  
15. Dezember 2011 bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht 
aufgelegen ist, während der Sitzung noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum 
Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können.  
 
Danach stellt der Vorsitzende die Frage, ob gegen die Tagesordnung ein Einwand besteht.  
Nachdem keine Einwände gegen die Tagesordnung eingebracht werden, geht der Bürgermeister zur 
Tagesordnung über. 
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Tagesordnung 

 
1. Prüfbericht der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf/Krems zum Voranschlag für das 

Finanzjahr 2012, Vorlage im Gemeinderat 
2. Prüfbericht des Prüfungsausschusses vom 28.02.2012, Vorlage im Gemeinderat 
3. Rechnungsabschluss 2011, Beratung und Beschlussfassung 
4. Bestandsvertrag mit dem ASVÖ Sportverein Rosenau über die Liegenschaft EZ 388 KG 

Rosenau (Sportvereinsgebäude und Tennisplätze), Beratung über eine Kündigung des 
Vertrages 

5. ASVÖ Sportverein Rosenau, Ansuchen um Unterstützung für das Jahr 2011 
6. Antrag Fa. Lisec auf Halte- und Parkverbot bei SVETLIN 
7. Berichte der Ausschussobmänner/frauen 
8. Bericht des Bürgermeisters 
9. Allfälliges 
 
 
 
Beschlüsse: 
 
1.  Prüfbericht der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf/Krems zum Voranschlag für das Finanzjahr 
2012, Vorlage im Gemeinderat 
Bgm. Auerbach weist darauf hin, dass der Prüfbericht der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf/Krems zum 
Voranschlag 2012 seit etwa 2 Wochen im Gemeindeintranet für alle Gemeinderatsmitglieder zum 
Ansehen bzw. Durchlesen eingetragen ist. Dennoch muss er den Prüfbericht im Kreise des Gemeinderates 
zur Vorlesung bringen. 
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Die Mitglieder des Gemeinderates nehmen den Prüfbericht ohne Wortmeldungen bzw. Stellungnahmen 
zur Kenntnis. 
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2. Prüfbericht des Prüfungsausschusses vom 28.02.2012, Vorlage im Gemeinderat 
Bgm. Auerbach liest auch den Prüfbericht des Prüfungsausschusses vom 28.02.2012 vor. 

 
 
Auch zum Prüfbericht vom Prüfungsausschuss gibt es seitens der Gemeinderatsmitglieder keine 
Wortmeldungen. 
 
3. Rechnungsabschluss 2011, Beratung und Beschlussfassung 
Die öffentliche Auflage des Entwurfes des Rechnungsabschlusses 2011 wurde mit Kundmachung von 
29.02.2011 bis 15.03.2011 an der Amtstafel kundgemacht. Bis Sitzungsbeginn wurden keine Einwände 
bzw. schriftliche Erinnerungen eingebracht. Auch der Prüfungsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 
28.02.2012 mit dem Entwurf des Rechnungsabschlusses 2012 auseinandergesetzt und ist zum Entschluss 
gekommen, diesen dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vor zu legen. Seit ein paar Tagen stand im 
Gemeindeintranet der gesamte Entwurf des Rechnungsabschluss 2011 den Gemeinderatsmitgliedern als 
PDF-Datei zur Verfügung. Die Gesamtübersichten des Ordentlichen und Außerordentlichen Haushaltes 
sowie der Schuldennachweis und die Abweichungen zum Voranschlag wurden vom Amtsleiter vor der 
Gemeinderatssitzung kopiert und an die Gemeinderatsmitglieder verteilt. Aus diesen Gründen bringt der 
Vorsitzende nur mehr die wichtigsten Zahlen des Rechnungsabschluss 2011 vor. 
 
Der ermittelte Sollfehlbetrag des Ordentlichen Haushalts beträgt € 312.033,36. Der im  
Nachtragsvoranschlag 2011 berechnete Fehlbetrag lag bei € 314.100,--. 
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Text 
Ausgaben 

Abweichung zum VA 2011 in € Begründung 

Geldbezüge VBI Hauptverwaltung +€ 7.095,59 zu viel budgetiert 
Amtsgebäudeinstandhaltung -€ 1.388,56 Wohnungsinstandsetzung Benedetter 
Bauhofleistungen für Amtsgebäude +1.420,09  
Pensionsbeiträge Gemeindebeamte -3.353,32 zu wenig budgetiert 
Versicherungen für Feuerwehr -1.013,18 Kaskoversicherung KDO-Bus 
Bauhofleistungen Katastrophendienst -1.396,66 Keine Budgetierung 
Geldbezüge VBI Kindergarten -9.768,63 falsche Budgetierung (Hauptverwaltung) 
Sozialversicherung Kindergarten -1.284,64 falsche Budgetierung 
Stromkosten Kindergarten +1.400,--  
Bauhofleistungen Heimatpflege, Zeltverleih -1.657,77 Reparatur Zeltanhänger 
Kosten für Landesstraßen -1.510,24 Erneuerung Dambachgeländer 
Bauhofleistungen Landesstraßen +3.870,13 Erneuerung Dambachgeländer 
Instandhaltungskosten Güterwege -4.894,08 GW Krestenberg K-Schäden 
Bauhofleistungen Güterwege +2.576,49 Eigenleistungen auf Güterwegen 
Darlehenstilgung FENDT-Traktor +4.371,14 Bedarfszuweisung zur Ausfinanzierung 
Instandhaltung Gemeindebauhof -1.256,43 Sanierung alte Splittbox 
Versicherungen Gemeindebauhof -1.845,26 Kaskoversicherung Steyr CVT 6175 
Leasingrate Steyr CVT 6175 -2.271,55 VA 2011 noch nicht berücksichtigt 
Speiseresteentsorgung -1.156,97 Gutschrift im FJ 2012 
Bauhofleistungen beim Winterdienst + 1.402,82  
Bauhofleistungen Parkanlagen + 7.289,86 Voraussichtlich FJ 2012 
Kreditzinsen Darlehen Kanalbau -1.857,40 zu wenig budgetiert 
Transferzahlung RHV Großraum Wdg. +3.075,49 zu viel budgetiert 
Bauhofleistungen Wohngebäude -1.768,29 Eigenleistungen Wohngebäude 
Maastrichtbuchung Betriebe marktbest. Tätigkeit -8.786,87  
Zuführung AOH Kanalanschlüsse +24.000,-- FJ 2012 
   
Einnahmen   
Leistungserlöse Feuerwehr -1.190,60 Einsätze der Feuerwehr 
Erhaltungsbeiträge Volksschule +4.098,-- Gastschulbeiträge 
Verkaufserlös Heizkess Gemeindebauhof +2.000,--  
Bauhofvergütungen -12.515,81  
Interessentenbeiträge Kanal -24.000,-- FJ 2012 
Benützungsgebühren Kanal +5.699,94  
Förderzuschüsse Kanalbau +2.732,05  
Maastrichtbuchung Betriebe marktbest. Tätigkeit +8.303,62  
Kommunalsteuer +7.442,06  
Ertragsanteile Restbeträge +2.984,19  
Ertragsanteile Unterschiedsbetrag -1.148,68  

 
Auch die Schuldenrechnung und die Zahlen vom Außerordentlichen Haushalt liest der Vorsitzende vor: 

Text 
Ausgaben 

Abweichung zum VA 2011 in € Begründung 

Sanierung Sanitäranlagen VS -1.006,07  
Bauhofleistungen für Erweiterung Straßenbel. +1.449,39  
Baumeisterarbeiten WVA Dirngraben -2.343,57  
Planung und Bauleitung Kanal BA 06 +13.074,11 Baufortschritt Kanal Wurbauerkogel 
Baumeisterarbeiten Kanal BA 06 +41.217,10 Baufortschritt Kanal Wurbauerkogel 
Einnahmen   

Förderung Energiekonzept Güssing GmbH +11.610,--  
Darlehensaufnahme Kanal BA 06 -39.398,81  
Zuführung Kanalanschlussgebühren Kanal BA 06 -24.000,-- FJ 2012 

 
Der Gesamtabgang im Außerordentlichen Haushalt beträgt € 7.514,98. 
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Schuldennachweis: 

 Stand 01.01.2011 in Euro Veränderung Stand 31.12.2011 in Euro 

Schuldenart 1 138.776,02 -9.977,08 128.798,94 
Schuldenart 2 1.767.179,93 +53.028,51 1.820.208,44 
Schuldenart 3 380.530,97 0 380.530,97 
GESAMT 2.286.486,92 +43.051,43 2.329.538,35 

Da auch von den Gemeinderatsmitgliedern keine Erinnerungen oder Einwände eingebracht werden, 
beantragt der Vorsitzende die Beschlussfassung des vorgetragenen Rechnungsabschlussentwurfes 2011. 
Seinem Antrag stimmen die Gemeinderatsmitglieder einstimmig, mit einem Handzeichen zu. 
 
4. Bestandsvertrag mit dem ASVÖ Sportverein Rosenau über die Liegenschaft EZ 388 KG Rosenau 
(Sportvereinsgebäude und Tennisplätze), Beratung über eine Kündigung des Vertrages 
Bgm. Auerbach informiert zuerst über den bestehenden Bestandsvertrag mit dem ASVÖ Rosenau zur 
Verpachtung der Tennisplätze und des Vereinsgebäudes Nr. 65 im unmittelbaren Bereich des 
Gemeindebauhofes bzw. des Feuerwehrdepots. Er liest den Vertrag, unterzeichnet am 7. Juli 1992, vor. 
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Er wiederholt nochmals den im Vertrag festgelegten Kündigungsverzicht für die Dauer von 20 Jahren und 
weist darauf hin, dass der Vertrag nun im Frühjahr 2012 zum allerersten Mal von Seiten der Gemeinde 
aufgekündigt werden könnte. In einer raschen Kündigung sieht der Bürgermeister die Chance, einen neuen 
Vertrag zu gestalten, der eine intensivere Nutzung der Tennisplätze, des Vereinsgebäudes und der 
dazugehörigen Grünfläche für eine breitere Gruppe als nur die Sportvereinsmitglieder ermöglicht. Aus 
diesen Gründen würde er nun gerne, den bestehenden Vertrag aufkündigen und mit dem Sportverein aber 
auch anderen Vereinen der Gemeinde in Gesprächsverhandlungen gehen, um die Verpachtung der 
Sportanlage in Zukunft für alle interessierten Vereine attraktiver zu gestalten. GV Ing. Harald Humpl fügt 
hinzu, dass er eine solche Vorgangsweise befremdend empfindet. Er meint Gespräche mit dem Sportverein 
sollten vor der Aufkündigung des Vertrages geführt werden. Unstimmigkeiten und Details könnten auch 
bei bestehenden Verträgen ausdiskutiert und vereinbart werden. Sollte man dabei zu keinen Lösungen 
kommen, bliebe die Möglichkeit zur Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt noch immer aufrecht. Die 
Gemeinde sollte zunächst die Absichten und Pläne des aktuellen Bestandnehmers erfahren, bevor die 
Gemeinde über eine Beendigung des Bestandsvertrages entscheidet. Erst nachdem ein Konzept für eine 
künftige Nutzung der Anlage vorliegt, kann man seiner Meinung nach über eine Kündigung des 
Bestandsvertrages reden. Ersatzmitglied des Gemeinderates und gleichzeitig Vorstandsmitglied im ASVÖ 
Rosenau, Josef Nachbagauer, vermutet hinter der schnellen Aufkündigung des Bestandsvertrages eine 
Intrige der Gemeindeverantwortlichen. Vizebgm. DI Metzker ermahnt und verwehrt sich entschieden 
gegen derartige Äußerungen. Die Gemeindemandatare versuchen durch eine Neugestaltung der 
Anlagenverpachtung, das Interesse und die Nutzungsmöglichkeiten für die Rosenauer Bevölkerung zu 
verbessern. In dieser Angelegenheit unterstützt sie daher die beabsichtigte Vorgangsweise des 
Bürgermeisters. Die Kündigungszeit von 6 Monaten werden die Gemeindeverantwortlichen und 
Vereinsfunktionäre für intensive Gespräche über einen künftigen Bestandsvertrag nutzen. Wolfgang Eibl 
meint zum Vorwurf seitens der Fraktionsmitglieder der ÖVP, die Gemeinde hätte sich bereits um eine 
Gesprächsbereitschaft des Sportvereines bemühen sollen, dass der ASVÖ Rosenau bzw. der Vorstand des 
Sportvereines sehr wohl in Kenntnis von dem Bestandsvertrag ist und bei einem Interesse an einer 
weiteren Pachtung der Anlage von sich aus die Gespräche mit dem Bestandsgeber (der Gemeinde 
Rosenau/Hp.) bzw. dem Bürgermeister längst suchen hätte müssen. Außerdem merkt er an, dass bei einer 
Betrachtung von Seiten interessierter anderer Vereine, eine Nichtaufkündigung des bestehenden Vertrages 
deren Interessen von vornherein verhindert bzw. ausgeschlossen werden. Auch er möchte damit die 
Gemeinderatsmitglieder zu einer gerechteren Haltung und Stimmung gegenüber der gesamten 
Bevölkerung aufrufen. Bgm. Auerbach versteht nicht, warum gerade er als Gemeindemandatar mit den 
meisten Aufgaben in der Gemeindepolitik sich auch um solche Verhandlungsgespräche zu bemühen hätte, 
obwohl der Gemeinderat bei der konstituierenden Sitzung im Oktober 2009 einen Ausschuss für 
Sportangelegenheiten bestimmt hat. Auch dieser hätte schon längst einmal diese Agenden diskutieren oder 
zumindest anfangen können. Außerdem hätte der Sportvereinsvorstand von sich auch initiativ werden 
können und Gespräche über eine Weiterverpachtung der Anlage einfordern können. Ing. Jürgen 
Steinbichler, Obmann des Ausschusses für Schul-, Kindergarten- und Sportangelegenheiten fühlt sich bei 
diesen Aussagen angesprochen und erläutert, er hätte kein Problem damit, Gespräche mit dem Sportverein 
oder auch mit allen an einer Anlagenpachtung interessierten Vereinen zu organisieren. Jedoch erwartet er 
dazu eine Beauftragung vom Gemeinderat und Bürgermeister. Bgm. Auerbach betont nochmals, dass er 
mit der Kündigung des Vertrages den derzeitigen Bestandnehmer, ASVÖ Rosenau, nicht benachteiligen 
oder gar vor einer Neuverpachtung ausschließen möchte. Aber im vertragslosen Zustand könnte die 
Gemeinde bei den Verhandlungen in für alle Richtungen viel offener agieren. Er befürchtet, dass die 
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Gespräche mit dem Sportverein als Bestandnehmer Gedanken und Absichten von vornherein ausschließen, 
die die breitere Nutzung der Anlage erst ermöglicht. Auf diese Weise würde man nämlich gerade erst 
weitere, interessierte Vereine von vornherein benachteiligen. Er erwähnt auch, dass gerade der ASVÖ 
Rosenau für viele das Problem ist, warum sie die Tennisanlage nicht nutzen möchten. Sie meinen, dass sie 
die Anlage nur benützen dürfen, wenn sie sich zur Mitgliedschaft beim Sportverein bekennen. Josef 
Nachbagauer erläutert, dass die Mitgliedschaft beim Sportverein keine Bedingung für die Benützung der 
Tennisanlage darstellt. Gegen Bezahlung der Platzmiete kann die Tennisanlage von jedermann genutzt 
werden. Bgm. Auerbach spricht dabei nicht so sehr von den Tennisplätzen sondern vielmehr von der 
Grünanlage vor dem Vereinsgebäude. Diese durfte schon bei mehreren Veranstaltungen, die sogar von der 
Gemeinde unterstützt waren, nicht genutzt werden. Mit einer Neugestaltung des Vertrages sieht er deshalb 
die Möglichkeit, bessere Bedingungen für die Anlagennutzung für die breite Öffentlichkeit zu schaffen. 
Die Bindung an den bestehenden Bestandsvertrag macht diese Aussichten zunichte. Er ruft dabei die 
Gemeinderatsmitglieder auf, sich selbst bei der heutigen Gemeinderatssitzung als Gemeindemandatare und 
damit Verantwortliche für die Gemeindebürger zu betrachten und sich weniger als Funktionäre in den 
verschiedensten Vereinen zu sehen. Die Gemeinde bzw. er als Bürgermeister wird Verhandlungsgespräche 
mit allen interessierten Vereinen ermöglichen und suchen. Diese Gespräche wären aber viel objektiver, 
wenn sie im vertragslosen Zustand stattfinden. Die Kündigung des bestehenden Vertrages heißt mit 
Sicherheit nicht gleichzeitig, dass in Zukunft kein neuer Vertrag mit dem Sportverein zustande kommen 
kann. Jedoch sollten auch die Interessen der anderen Vereine und auch der breiten Bevölkerung 
Berücksichtigung finden. Außerdem möchte er anmerken, dass er nun schon mehrere Jahre lang die 
schlechte Auslastung und Nutzung der Anlagen mit ansehen muss und dagegen aber seitens der Gemeinde 
aufgrund des Bestandsvertrages nichts unternommen werden konnte. Nun zum erstmöglichen Zeitpunkt 
will der Bürgermeister die Gelegenheit nutzen, diesen Zustand durch neue Vertragsaushandlungen zu 
verbessern. Er besteht aus diesen Gründen auf die heutige Beschlussfassung im Kreise des Gemeinderates 
und beantragt die Aufkündigung des Bestandsvertrages mit dem ASVÖ Rosenau vom 7. Juli 1992 
rechtzeitig und unter Einhaltung der 6monatigen Kündigungsfrist gemäß Punkt III.(Bestandsdauer) des 
Vertrages. Seinem Antrag stimmen 6 Fraktionsmitglieder der SPÖ zu. Die 5 Fraktionsmitglieder der ÖVP 
stimmen gegen seinen Antrag. Frau Steinhäusler Elfriede (Ersatzmitglied des SPÖ-Gemeinderates) enthält 
sich der Stimme. Bgm. Auerbach gibt abschließend bekannt, dass die Vertragskündigung somit 
mehrheitlich mit 7:5 Stimmen beschlossen wurde und er das Kündigungsschreiben an den ASVÖ Rosenau 
richten wird.  
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5. ASVÖ Sportverein Rosenau, Ansuchen um Unterstützung für das Jahr 2011 
Auch das Ansuchen des Sportvereines vom 26. November 2011 liest der Vorsitzende zur Beratung vor. 

 
 
Er erinnert weiters an den Beschluss des Vorjahres in dieser Angelegenheit. Damals wurde die 
Vereinsunterstützung zum ersten Mal mit € 500,-- bemessen. Da die Mitglieder des Gemeinderates bald 
zu erkennen geben, dass dieser Betrag beibehalten werden sollte, beantragt der Bürgermeister die 
Beschlussfassung, den Sportverein mit einer finanziellen Unterstützung über € 500,-- auch für das 
abgelaufene Jahr 2011 zu stützen. Seinem Antrag stimmen alle Gemeinderatsmitglieder mit einem 
Zeichen mit der Hand zu. Ing. Humpl erinnert daran, dass auch beim Sportverein ein 
Verwendungsnachweis für die Unterstützung anzufordern ist.  
 
 
6. Antrag Fa. Lisec auf Halte- und Parkverbot bei SVETLIN 
Die Obfrau des Ausschusses für Verkehrsangelegenheiten, Manuela Antensteiner, hatte den Bürgermeister 
gebeten, den Antrag des Forstbetriebes LISEC auf die Verordnung eines Halte- und Parkverbotes beim 
SVETLINGUT mit auf die Tagesordnung zu nehmen und im Gemeinderat zu beschließen, da sie keine 
Zeit hatte, den Ausschuss mit einem Ermittlungsverfahren dazu zu befassen. Bgm. Auerbach liest 
zunächst das Ansuchen des Forstbetriebes LISEC vor. 
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Da es dem Antrag des Forstbetriebes nicht eindeutlich ersichtbar ist, wo genau die Probleme mit 
parkenden Fahrzeugen auftreten, bittet Bgm. Auerbach Herrn Wolfgang Eibl um seine Angaben. Herr Eibl 
informiert, dass kurz vor dem Kreuzungsbereich zum Anwesen SVETLIN (Saurüsselgraben) zwar eine 
Fahrbahnverbreiterung für das Abstellen von Fahrzeugen vorgesehen ist, diese aber kaum genutzt wird, da 
die Wanderer gerne bis zum höchstmöglichen Punkt mit dem PKW fahren und erst dann mit ihrer 
Wanderung beginnen. Sie parken dann oft direkt im Kreuzungsbereich zur SVETLIN-Kapelle auf der 
rechten Fahrbahnseite in Richtung Osten (bergauf). Damit verhindern sie aber den Holztransport und 
zeitweise sogar das Auffahren mit einem PKW um diese Kurve im unmittelbaren Kreuzungsbereich 
(SVETLIN-Privatstraße – Gemeindestraße Haslersgatter). An dem Antrag beigelegten Orthophoto ist 
ersichtlich, dass es sich bei der öffentlichen Gemeindestraße um die Parz. Nr. 1556/1 handelt und deshalb 
im angezeigten Kreuzungsbereich die Gemeinde Rosenau/Hp. für Verordnungen und die Kundmachung 
dieser zuständig ist. Herr Eibl ist der Ansicht, dass ein Halte- und Parkverbot (Anfang bis Ende) auf der 
rechten Seite der Fahrbahn in Fahrtrichtung Osten genügt, da auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite 
kaum Parkmöglichkeiten bestehen. Aber auch die Kundmachung eines Halte- und Parkverbotes mit einer 
Zusatztafel mit einem Pfeil in beide Richtungen und einer Meterangabe könnte andiskutiert werden. Herr 
Humpl spricht sich zunächst gegen ein Halte- und Parkverbot für diesen Bereich aus, da er der Ansicht ist, 
dass sich an dieses Parkverbot kaum einer halten wird, wenn es von der Polizei nicht exekutiert und 
bestraft wird. Dazu kann Herr Eibl einwenden, dass bei einer Rücksprache mit der Polizeiinspektion 
Windischgarsten diese empfohlen hat, das Halte- und Parkverbot zu erlassen. Somit tun sich auch die 
Polizeibeamten leichter bei der Exekution und Bestrafung wegen Ignorieren des Parkverbotes obwohl die 
StVO aussagt, dass Parken in einem Kreuzungsbereich ohnehin verboten wäre. Da es sich um ein für 
Wanderer beworbenes Gebiet handelt, meint Herr Ing. Humpl, dass die Gemeinde beim Forstbetrieb Lisec 
erfragen sollte, ob dieser als Gegenleistung zum Halte- und Parkverbot ein geeignetes Straßenstück als 
Parkfläche zur Verfügung stellen könnte. Herr Eibl weiß, dass die Waldflächen vor dem 
Kreuzungsbereich zum Großteil den Bundesforsten angehören. Auch die Kosten für die Beschilderung 
sollte nach der Meinung des Herrn Humpl auch der Forstbetrieb Lisec übernehmen. Bgm. Auerbach und 
Wolfgang Eibl meinen, dass die geringen Kosten für die beiden Tafeln mit Sicherheit von der Fa. Lisec 
getragen werden. Abschließend zu diesem Tagesordnungspunkt beantragt der Vorsitzende die 
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Beschlussfassung zur Verfassung einer Verordnung für dieses Halte- und Parkverbot im 
Kreuzungsbereich GW Krestenberg – Zufahrtsstraße Svetlin (Parz. 1556/1 KG Rosenau) und einer 
entsprechenden Kundmachung durch notwendige Verkehrszeichen gemäß § 53 Abs.13b StVO 1960 
i.d.g.F. Seinem Antrag stimmen die Gemeinderatsmitglieder einstimmig mit einem Handzeichen zu. AL 
Sölkner wird eine Verordnung zu diesem Halte- und Parkverbot entwerfen. 
 
7. Berichte der Ausschussobmänner/frauen 
Vizebgm. und Obfrau des Bau- und Wohnungsausschuss informiert über die Bauausschusssitzung vom 
31. Jänner 2012. Dabei wurden STYRIA Wohnungen folgenden Personen zugewiesen: 
Fam. Patrick Baumschlager  Wohnung I/1/4 Rosenau 150 
Michael Kiesler Wohnung II/2/5 Rosenau 121 
Veronika Hilger Wohnung I/E/2 Rosenau 128 
Gabriele Retschitzegger Wohnung I/E/1 Rosenau 121 
Fam. Marion Hayböck Wohnung II/1/4 Rosenau 150 
Andrzej Walczok Wohnung II/E/1 Rosenau 150 
Fam. Martina Huber Wohnung III/E/2 Rosenau 130 
Auch von den Beratungen zu den Themen „Erhaltungspflichten der Gemeinde als Vermieter und 
Beteiligungen der Mieter“, „Abriss und Neubau des Garagengebäudes“, „Sanierung/Erweiterung 
Amtsgebäude Rosenau Nr. 120“ und „Sanierung des Eingangsbereiches der VS“ erzählt die 
Vizebürgermeisterin. Zum Thema „Erhaltungspflichten der Gemeinde in Gemeindewohnungen“ hat man 
sich darauf geeinigt, keinen Gemeinderatsbeschluss zu fassen, sondern sich so gut wie möglich an die 
Bestimmungen des Mietsrechtsgesetzes zu halten. Trotz der vielen Wohnungszuweisungen stehen nach 
wie vor eine große Anzahl von STYRIA-Wohnungen leer. Leider konnte der Vorsprachetermin bei 
LHStv. Ackerl am 13.03.2012 wegen der Erkrankung des Bürgermeisters nicht wahrgenommen werden. 
Herr Auerbach wird aber versuchen, die Vorsprache bei LHSTv. so bald als möglich nachzuholen, da die 
im Bauausschuss angesprochenen Themen, Sanierung Eingangsbereich VS, Sanierung Amtsgebäude, 
Abbruch Garagengebäude, alle auch beim Vorsprachetermin bezüglich Finanzierung Inhalt gewesen 
wären. Herr Nachbagauer fragt genauer nach, was von der Sanierung des Eingangsbereiches bei der VS 
alles betroffen wäre. Vizebgm. Metzker zählt dazu die Überdachung des Aufganges, der Aufgang selbst 
(Waschbetonplatten), die Eingangstür und den An- bzw. Zubau eines behindertengerechten Aufganges 
(Rampe oder Hebebühne) auf.  
 
Wolfgang Benedetter, der Obmann des Umweltausschusses der Gemeinde, informiert über die Sitzung des 
Ausschusses vom 7. Februar 2012. Dabei wurde über einen 6-Wochen-Abholrhythmus bei der 
Restmüllentsorgung diskutiert. Zusammenfassend dargestellt wird der 6-Wochen-Abholrhythmus 
abgelehnt, da gesetzlich ohnehin nur erlaubt wäre, wenn die Speiseresteentsorgung bzw. 
Biomüllentsorgung in Form von Abholungen direkt bei jedem Haushalt organisiert wäre. Die notwendigen 
Informationen dazu hatte man sich im Vorfeld bei der Oö. Landesregierung und beim 
Bezirksabfallverband eingeholt. Damit überprüft werden kann, ob die WC-Anlage des Vereines IG 
Höllengraben (Verband der Canyoning-Guides) den abwasserrechtlichen Bestimmungen entspricht, wird 
man sich diese im Kreise des Umweltausschusses zusammen mit dem Vereinsvorstand der IG 
Höllengraben nach der Schneeschmelze ansehen. Der Ausschuss ist in dieser Angelegenheit eher der 
Ansicht, der IG Höllengraben einen Kanal- und Wasseranschluss am öffentlichen Netz vorzuschreiben. 
Auch eine Müllanalyse wird noch im Jahr 2012 zusammen mit dem Bezirksabfallverband durchgeführt 
werden. Herr Benedetter lädt auch die Mitglieder des Gemeinderates ein, sich an dieser Müllanalyse zu 
beteiligen. Herr Humpl fragt nach, ob eine derartige Müllanalyse verpflichtend für die Gemeinden ist. 
Herr Benedetter sieht keine Verpflichtung für die Gemeinde in einer Müllanalyse. Er gibt jedoch zu 
bedenken, dass das Mülltrennverhalten nach Bekanntgabe der Analyseergebnisse schon immer positiv 
beeinflusst wurde. Eine genauere Mülltrennung bringt auch Kosteneinsparungen für die Gemeinde bei der 
Abfallentsorgung mit sich.  
 
8. Bericht des Bürgermeisters 
Biathlonanlage Innerrosenau: 
Bgm. Auerbach wiederholt das Interview im ORF anlässlich des Biathlontrainings mit der 
Nationalmannschaft auf der Anlage in der Innerrosenau. Dabei wurde wieder einmal nur das 
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wiedergegeben, was vom ORF als Sensation gebracht werden kann. Vieles was er bezüglich einer 
möglichen Schließung des Biathlonzentrums noch gesagt hatte bzw. begründet hatte, wurde im Fernsehen 
nicht gebracht. Jedenfalls muss die Schließung der Anlage aufgrund der Bedingungen schon angedroht 
werden, da man zum Thema „Finanzierung der Betreibung“ immer nur am Stand tritt und nicht weiter 
kommt. Mittlerweile sollte es nun doch zu einem Gespräch zwischen den betroffenen Landesräten und 
dem Landeshauptmann kommen. Dieses hätte er schon längst aber zusammen mit den 5 
Regionsbürgermeistern angestrebt. Auch der Obmann des Vereines Langlauf- und Biathlonzentrum 
Innerrosenau, Herr Ferdinand Pölzl, zeigte sich sehr erbost über das Interview, was der Bürgermeister 
auch gut versteht. Jedoch muss er hier deutlich der Wahrheit ins Auge sehen. Solange die Finanzierung 
der künftigen Betreibung nicht fest steht oder gesichert ist, können auch keine Ausbaupläne geschmiedet 
werden. Auch die 4 Gemeinden Windischgarsten, Spital am Pyhrn, Roßleithen und Edlbach haben bereits 
deutlich gemacht, dass die von LR Sigl geforderten Gemeinderatsbeschlüsse über die Reihung der 
jeweiligen Projekte samt der Wichtigkeit der Biathlonanlage mit Sicherheit nicht gefasst werden. Gerade 
in Zeiten, wo die Region den Masterplan für den Tourismus erstellt hat, steht eine ebenfalls touristische 
Anlage vor der Schließung. Bgm. Auerbach meint, dass die Parteipolitik dabei eine wesentliche Rolle 
spielt und in dieser Angelegenheit unbedingt bei Seite gelassen werden sollte. Er versteht auch die 
Haltung des Tourismus nicht, dass alpine Schigebiete so gut wie nur möglich beworben werden und 
Biathlon und Langlauf nicht zu den beworbenen Attraktionen des oberösterreichischen Tourismus gehört, 
obwohl gerade der Biathlonsport auch in Österreich immer beliebter wird.  
 
Vorsprachetermin LHStv. Josef Ackerl 
Leider musste der Bürgermeister den Vorsprachetermin bei LHStv. Josef Ackerl am 13. März 2012 aus 
Krankheitsgründen verschieben. Er kann dazu jedoch schon vom neuen Termin am 28. März 2012 
berichten. Bei dieser Gelegenheit wird er auch das Langlauf- und Biathlonzentrum ansprechen. 
 
AGENDA 21 Prozessbegleitung 
Bgm. Auerbach kann von einer guten Beteiligung der Bevölkerung an der Zukunftswerkstatt am 03. März 
2012 berichten. Obwohl 2 Beerdigungen an diesem Tag stattfanden, kamen immerhin etwa 50 
Bürger/innen der Einladung nach, an der Zukunftsgestaltung von Rosenau/Hp. aktiv mit zu wirken. Von 
der dazu eingerichteten Projektgruppe „Miteinander“ kam die Idee, im Sommer 2012 ein gemeinsames 
Fest der Vereine (Maibaumumschneiden) zu organisieren. Bei dieser Veranstaltung sollten sich alle 
Vereine aber auch möglichst viele Privatpersonen beteiligen. Auch von der sehr guten Rücklaufquote 
 (77 %) bei der Erhebung „Nahversorgungsgeschäft in Rosenau“ kann er berichten.  
 
Wurbauerkogel 
Zum Thema „Ausbau und Angebotserweiterung des Erlebnisberg Wurbauerkogel“ gab es mit der HIWU 
Bergbahnen AG und dem Nationalpark ein Gespräch. Etwa 80000 Besucher jährlich zählt die HIWU 
Bergbahnen AG am Sessellift Wurbauerkogel. In Zeitabständen von etwa 3 Jahren sollten immer wieder 
neue Attraktionen zur Verbesserung der Besucherfrequenz geschaffen werden, damit die Zahlen nicht 
rückläufig werden. Eine Möglichkeit, Synergien zu schaffen, bietet sich z.B. mit dem Almengebiet am 
Hengstpaß. Dazu gibt es übernächste Woche einen Gesprächstermin mit den Almbauern, den 
Almbewirtschaftern und den Verantwortlichen vom Nationalpark. Dabei sollte auch über einen weiteren 
Ausbau des Almwanderweges nachgedacht werden. Da v.a. die Betriebe, sei es Gastronomie oder 
Geschäfte in Windischgarsten von den Besuchern am Wurbauerkogel profitieren, sollten sie sich viel 
mehr bei der Angebotsausweitung am Wurbauerkogel einbringen. Immer wieder steht und fällt die 
Verantwortung für eine Entwicklung bei den beiden Bürgermeistern Norbert Vögerl und Peter Auerbach.  
 
Strauchschnittdeponie  
Vor wenigen Tagen, wurde die Gemeinde informiert, dass die Strauchschnittdeponie beim Pugl in der 
Gleinkerau (Spital am Pyhrn) fertig gestellt wurde und damit in Zukunft die Anlieferung von 
Strauchschnitt nur mehr bei dieser möglich ist. Die Strauchschnittdeponie beim ASZ Windischgarsten 
wird somit eingestellt. Eine Information dazu an die Gemeindebürger wird über ein 
Gemeinderundschreiben erfolgen.  
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9. Allfälliges 
Da es keine Wortmeldungen zum Punkt Allfälliges gibt, beendet der Vorsitzende die Sitzung um  
19.50 Uhr. 
 
 
Auerbach Peter 
Bürgermeister    ___________________________ 
 
 
Sölkner Adolf 
Schriftführer    ___________________________ 
 
 
Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift in der Sitzung vom 
24.05.2012 keine Einwendungen erhoben wurden, über die erhobenen Einwendungen der beigeheftete 
Beschluss gefasst wurde. 

 
 

Rosenau, 24.05.2012   Der Vorsitzende: 
 
     ____________________________ 
 
 
 
 
Gösweiner Gottlieb 
Gemeinderatsmitglied  ___________________________ 
 
 
 
Ing. Jürgen Steinbichler 
Gemeinderatsmitglied  ___________________________ 
 


